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Amtliches

für den

Unterlahn-KreLs.
Amtliches Katt für dir Kchmstmschm-m Sri zmdratsamtes md Sr» KlkisaiisMssts.

Tägliche Keilage;«r Diezrr uud Gmfrr Zeitung.
Preise der Anzeigen?

Die einspaltige Zeile oder deren Raum 2b Pfg .,
Reklamezcile 7b Pfg.

AnsgabesttAen:
In Di «»: Rosenstraße 86.

In Bad Tm » r RömerstraßeSü.

Druck und Verlag von H. Chr . Sommer»
Diez und Bad Lins.

Berantw . f. d. Schriftl . Paul Lange.

Nr. 93 Diez, Die «stag de« 29. April 1919 59, Iahraang

Amtlicher TW
OBERKOMMANDODER
ALLIIERTEN ARMEEN.

&.  H. Q.»den 7. April 1919.

Vorschriften
über Zurückgabe der Tiere (Pferde ,Bieh jeder Art .)

1. Um die zur Durchführung der Zurückerstattnng der
aue Frankreich und Belgien weggeführten Pferde notwen¬
digen Maßnahmen ergreifen zu können, werden o'.e Bürger¬
meister ersucht, jeden Ortsanaehvrigen Meldung einreichen
zu lassen, welche Tiere — Zahl und Art — lPferoe , Vieh
jeder Art ), die sie jetzt noch im Besitz haben, aus Frankreich
unk Belgien stammen. Gegebenenfalls müssen die Bürger¬
meister diese Aufstellung selbst vornehmen. Diese Anmel¬
dungen müssen enthalten sowohl Tiere , die während des
Krieges und vor dem Waffenstillstände erworben wurden als
auch solche, die die Deutschen während ihres Rückzuges
überließen oder verkauften.

2. Jeder Bürgermeister wird aus Grund der von ihm
geprüften Anmeldungen eine Bestandsliste aufftellen —
Fehlanzeige erforderlich« —, deren Richtigkeit er zu be¬
scheinigen hat , die alle in seiner Gemeinde befindlichen Tiere,

die laut 8 1 in Frage kommen, enthält . Diese Liste ist
laut beiliegenden Musters binnen 10 Tagen in vierfacher
Ausfertigung aufzuftellen. Eine davon ist dem Chef der
Militärverwaltung des Kreises bis zum 1. Masteinzusenden.

8. Der Bürgermeister wiro diese Liste zur Verfügung
eines ftanzöfischen oder belgischen Bevollmächtigten , dessen
Name ihm später amtlich mitgeteilt wird , halten . Dieser
Bevollmächtigte wird dem Bürgermeister über die abge¬
lieferte Liste Empfangsbescheinigung erteilen , aus welchem
Grunde dem Bürgermeister seiner Zeit ein Spezimcn der
Unterschrift des Bevollmächtigten zugehen wird.

4. Weder Besitzer von französischen oder belgqchen Pfer¬
den oder Vieh, die durch gesetzliche und rechtmäßige Maß¬
nahmen der deutschen Regierung begünstigt wurden, noch
die deutschen Zwischenhändler, die diese Maßnahmen der
deutschen Regierung rechtmäßig ausgeführt haben, werden
bestraft oder verfolgt . Jedoch werden in Fällen falscher
Angaben, Verheimlichung, heimlicher Abschlachtung usw. die
Schuldigen verfolgt und die Ortsbehörden für mitschuldig
erklärt . Sie sind sowohl Freiheits - als auch Geldstrafen
ausgesetzt.

A. B.
Der 1. Generalquartiermeister,

gez . WEYGAND.

Anmeldung der aus Frankreich und Belgien Weggefährten Pferde und Biehe.
Gemeinde . . . . .
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Verordnung ttbet He yrenanSstevnng von
Julssf iingsveslkeintonntten fil « Krastfohrzenge

Auf Grund des Erlasses des Rates der BolkSbeauftrag-
ten über die Errichtung des Reichsamtes siir die wirtschaft¬
liche Demobilmachung vom 12. November 1918 (N -G.-Bl . S.
1304) und auf Grund der Verordnung der Reichsreqierung
über den Erlaß von Strafbestimmungen durch das Reichs-
amt für die wirtschaftliche Demobilmachung vom 27. No¬
vember 1918 (R.-G.-Bl . S . 1339) wird verordnet , was folgt -'

8 1.
Die Verordnung vom 23. Oktober 1914 «Reichs-Gesetz-

fiirtti S . 452) zur Aenderung der Verordnung über den
Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 3 Februar 1910 tritt
außer Kraft . Für die Zulassung zum Verkehr und die
Kennzeichnung der im Eigentum der Militäroerwaltung
stehenden Kraftfahrzeuge gelten wieder die Vorschriften der
Verordnung über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom
3. Februar 1910 (Reichs-Gesetzbl. S . 389), mit der Maß¬
gabe, daß künftig in die Kennzeichen der im Eigentum der
Militärverwaltung stehenden Kraftfahrzeuge vor den zur
Bezeichnung des Bundesstaates (Verwaltungsbezirk ^ dienen¬
den Buchstaben (römischen Ziffern ) der römische BuchstabeM
in denselben Abmessungen, jedoch in roter Farbe einzu-
tragcn ist.

8 2.
Mit Ablauf oes 15. April 1919 verlieren sämtliche Zu¬

lassungsbescheinigungen und Kennzeichen, di? auf Grund
der Verordnung über oen Verkehr mit Kraftfahrzeugen
vom 3. Februar 1910 (Reichs-Gesetzbl. S . 389) oder der
Verordnung zur Aenderung der rben genannten Verordnung
dom 23. Oktober 1914 (Reichs-lBsetzbl. S . 452) oder der
Verordnung , betreffend Zulassung von Kraftfahrzeugen zum
Verkehr auf ösfenrsichen Wegen und Plätzen vom 25. Fe¬
bruar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 113), von zivilen cocr mili¬
tärischen Stellen erteilt worden sind, ihre Gülrigkeit.83.

Ter Eigentümer eines gegenwärtig zum Verkehr zu-
gelassenen Kraftfahrzeuges kann bei oer höheren Verwal¬
tungsbehörde unter Vorlegung der bisherigen Zulassungs¬
bescheinigung die Erteilung einer neuen ZulassuagSöe,chei-
nigung uno eines neuen Kennzeichens beantragen . Während
des Erneuerungsverfahrens werden dem Antragsteller die
bisherige Zulassungsbescheinigung und das bisherige
Kennzeichen belassen, jedoch nicht über den 15. April 1919
hinaus.

8 4.
Bevor die höhere Verwaltungsbehörde einem gemäß

8 3 gestellten Antrag stattgibl , hat sie das R ..chsverwer-
tungsamt zu hören. Die Anhörung unterbleibt nur , wenn
das Kraftfahrzeug vor dem 1. November 1918' zum Verkehr
zugelassen gewesen ist und seit der Zulassung den Eigentümer
nicht gewechselt hat , oder wenn bei erfolgtem Eigentums¬
wechsel die Umschreibung der Zulas ',ungsbescheinigang vor
dem 1. November 1918 stattgefunden hat.85.

Für die im Kalenderjahre 1919 zu erteilenden Znlas-
sungsbescheinigungen, sei es, Saß eS sich um erneute, sei es,
daß es sich um erstmalige Zulassung eines Kraftfahrzeugs
handelt , ist hellgrünes Papier zu verwenden. >

8 6.
Sämtliche Zulassungsbescheinigungen, die nicht bis zum

15. April 1919 Erneuerung gefunden hab-m, sind nebst den
zugehörigen Kennzeichen einzuziehen. Tie letzteren können
den Eigentümern zurückgegeben werden, nacktem sie von
der Stempelung befreit und unkenntlich gemacht Worden
sind. !

8 ?.
Kraftfahrzeuge , die nach dem 15. April 1919 auf vffent-

lick,en Wegen und Plätzen verkehren, ohne ordnungsmäßig
zugelassen zu sein, können von den DemobilmachungSkom-
miffaren für verfallen erklärt werden, gleichgültig, ob sie
dem der Verordnung Zuwiderhandelnden schären oder nicht.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Vertpndnng
in Kraft.

Weimar,  den 21. Februar 1919.
Reichsministerium für wirtschaftliche

Demobilmachung.
gez. Koech.

I. 1897. Diez,  den 22. April 1919.
Indem ich vorstehende Verordnung , die mir erst jetzt

zngegangen ist, zur öffentlichen Kenntnis bringe , ersuche ich
die Ortspolizeibehörden die Eigentümer der gegenwärtig zum
Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeuge , soweit sie in - ihren
Bezirken wohnhaft sind, entsprechend zu verständigen und
s'e zur sofortigen Stellung der Anträge gemäß 8 3 der Ver¬
ordnung denen die bisherige Zulasiungsbesckeinigung und
eine Stempelmarke von 3 Mk. beigefügt Werren müs,en
und aus denen ersichtlich sein muß, wann und von wem das
Fahrzeug durch den jetzigen Besitzer erworben worden ist,
zu veranlassen.

Bis zur Erneuerung der Zulasiungsbescheinigung werden
bei clllen begründeten  Anträaen den Fabrzeugbesihern
Zwischenzulassungs-Bescheinigungen von hier aus erteilt
werden.

Der Landrat.
Thon.

Gesehen und genehmigt:
Der Chef der Militärverwaltung des UnterlahnkreiseS.

Chat  ras , Major ._
Bekanntmachung.

Die Auskunstsstunden in Kriegsbeschädigten-, Hinter¬
bliebenen- und Unterstützungsangelegenheiten im Unterlahn-
kreise finden im Monat Mai wie folgt statt'

1. Am 2. uno 30. Mar in Diez, Polizerbürv , Rosen¬
straße 32, von 1—4 Uhr nachmittags . tr

2. Am 9. uno 23. Mai im Rathause zu Nassau von Vs2
bis 4 Uhr nachmittags.

3. Am 16 Mai im Hotel Bremser, Katzenelnbogen, von
11—2 Uhr nachmittags.

Kontrollamt Oberlahustein
F.

Basting,  KontrollamtSsekretär.
* * *

Gesehen und genehmigt:
Der Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkreises.

Chatras,  Major.

ntcfttaistt &täef UM
Land» und Forstwirtschaft.

(!I) Beste «» die Kelver ! Die deutsche Regierung hat
eine Verordnung erlassen, nach der sämtliche Felder 'ordnungs¬
gemäß zu bestellen sind, andernfalls die unbestellten Felder
in den Besitz dir Gemeinden übergehen, die dann für die
Bevauung zu sorgen haben.

Vermischte Nachrichten.
* Eine ungültige Eheschließung.  Der Mi¬

nister des Innern bringt zur Kenntnis : „Wie ihm ein Ar¬
beiter- und Soldatenrat mitteilt , habe auf seine Veran¬
lassung ein Standesbeamter eine Ehe geschlossen, ohne daß
ocn gesetzlichen Aufgebotsvorschriften genügt worden sei,
nachdem der Arbeiter - und Soldatenrat die provisorische
Erlaubnis dazu erteilt hat . Der Arbeiter - und Svldaien-
rat ist zu einer solchen Einmischung in Dt«' Geschäfte des
Standesbeamten nicht befugt und seine Mitglieder machten
sich wegen Anstiftung zu einem Vergehen strafbar, . abgesehen
von den zivilrechtlichen Schadensersatzfolgen, die im Einzcl-
fall entstehen könnten. Ebenso sei der Standesbeamte straf¬
bar ."
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